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Die im Januar 1990 fällige dritte 
Stufe der Steuerreform  wird 

nicht nur den privaten Haushalten, 
sondern auch Unternehm ungen 
Vorteile bringen. Aber unabhängig 
davon werden seit langem Forde­
rungen und Versprechungen ausge­
tauscht, die auf eine weitergehende 
Änderung der U nternehm ensbe­
steuerung abzielen.

An Argum enten für eine Reform 
herrscht kein M angel; So wird da ­
von eine Beschleunigung des Struk­
turwandels erwartet mit positiven 
W irkungen auf das E inkom m ens­
und Beschäftigungswachstum ; da­
neben wird auf die Notwendigkeit 
der Stärkung der internationalen 
W ettbewerbsfähigkeit der deut­
schen W irtschaft durch Verbesse­
rung der Ertragslage verw iesen und 
generell auf die erforderliche Stär­
kung des S tandortes Bundesrepu­
blik im internationalen (Steuer-)Ver- 
gleich. Das alles wird noch durch 
Verm utungen über spezie lle Her­
ausforderungen angesichts der Voll­
endung des EG -Binnenm arktes 
nach 1992 akzentuiert. Es gibt auch 
kaum Stimmen, die eine Reform der 
Unternehm ensbesteuerung etwa in 
Frage stellen würden. So bleibt le­
d iglich offen, ob gewisse Steuern 
gänzlich aufgehoben, ob und in w e l­
chem Umfang bestim m te Steuer­
sätze gesenkt, Bem essungsgrund- 
lagen durch Abschreibungen oder 
andere Bestim m ungen variiert und 
ob bestehende Ausnahm en aufge­
hoben oder teilweise durch andere 
ersetzt werden sollen.

Zunächst scheint aber noch keine 
rechte K larheit darüber zu beste­
hen, in we lcher Form eine Entla­
stung der Unternehm en sinnvoll er­
scheint und ob die Reform aufkom ­
m ensneutral erfolgen soll. Sind also 
die Unternehm ungen zu Lasten der 
privaten Haushalte zu entlasten, 
soll die Belastung der Unterneh­
m ungen insgesam t gleich bleiben 
und erscheint lediglich eine Um ­
strukturierung der bisherigen Steuer­
belastung der Unternehm ungen 
zie lgerecht? Die erste Lösung
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könnte in einer Kom pensation der 
Unternehm ensentlastung durch 
eine weitere Erhöhung von Ver­
brauch- und Um satzsteuern beste­
hen. Die zweite Version würde wohl 
den Abbau von Vergünstigungen 
bedingen, um Steuersätze m indern 
oder d irekte Unternehm enssteuern 
abschaffen zu können.

Realistischerweise kann man ge­
genwärtig wohl nicht davon ausge­
hen, daß die den Unternehm ungen 
gewährten S teuervergünstigungen 
in solch einem Umfang abgebaut 
werden, daß dam it eine m erkliche 
Senkung der S teuersätze oder eine 
G ewährung von Abschreibungser­
le ichterungen erm öglicht würde. 
Zum  Ende der Legislaturperiode ist 
auch kaum zu erwarten, daß die 
S taatsausgaben insgesam t ent­
sprechend niedrig gehalten werden 
können oderdaß  noch Entscheidun­
gen fallen über eine Verm inderung 
von Ausgaben oder Anhebung von 
Abgaben, die direkt zu Lasten der 
W ähler gehen -  eher ist das G egen­
teil zu befürchten; überdies kann 
eine Senkung der S teuerbelastung 
im Unternehm ensbereich schnell 
zu neuen Rufen nach Kom pensa­
tionsle istungen führen. Die Furcht 
vor Protestwählern und vor m ögli­
chen Produktionsverlagerungen 

kom m t schnell auf.

Neben m öglichen Variationen der

Einkom m en- und Körperschaft­
steuer und ihrer F inanzierung steht 
insbesondere die Gewerbesteuer 
im M ittelpunkt. W ährend Unterneh­
m ungen eine Abschaffung oder zu­
m indest M inderung der gewinnun­
abhängigen Kom ponenten begrü­
ßen würden, sind die Gemeinden 
prinzip ie ll an einer Erhaltung, an ei­
ner Erweiterung des Kreises der 
S teuerpflichtigen und an einer mög­
lichst geringen Schwächung des ge­
w innunabhängigen Teils interes­
siert. Eine Reform der Gewerbe­
steuer ist nur m öglich, wenn den 
Gem einden E innahm eausfälle er­
setzt werden; Dazu werden eine 
Neuregelung der G em eindefinan­
zen durch E inführung neuer Abga­
bearten oder durch eine grundsätzli­
che Um gestaltung des F inanzaus­
gleichs und auch ein Überdenken 
der F inanzierung der regionalen 
W irtschaftspo litik  erforderlich.

Diese wenigen H inweise machen 
deutlich, daß w ie andere Reformen 
auch eine Unternehm enssteuerre­
form  nicht isoliert durchgeführt wer­
den kann. Wenn die Reform auch 
nicht m ehr in d ieser Legislaturpe­
riode beschlossen werden kann, so 
verb le ibt doch nur wenig Zeit, um 
die gew ichtigen Politikbereiche wie 
G em eindeeinnahm en, Finanzaus­
gleich, Teile der Subventionspolitik 
und Kom pensationswünsche vieler­
lei A rt so zu gestalten, daß die damit 
verfo lgten partie llen Z iele auch 
nach einer Unternehm enssteuerre­
form  erre ichbar erscheinen. Es ver­
blüfft jedenfalls, daß heute schon 
über vie le steuertechnische Einzel­
heiten und über m ögliche Kompen­
sationen d iskutiert wird, ohne daß 
bisher d ie m it der Reform verfolgten 
Z iele so klar defin iert worden wären, 
daß der Umfang der Entlastung und 
zie lgerechte Ansatzpunkte für Varia­
tionen deutlich wären. Diese Ent­
scheidungen sind anzum ahnen; sie 
sind dringender als generelle For­
m ulierungen w ie Erhaltung der 
W ettbewerbsfäh igkeit oder Hin­
w eise auf d ie  Gerechtigkeit der Be­
steuerung.
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